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Es wird gesorgt!

Jedes Heim hat eine Tarifordnung mit einer un-
teren und einer oberen Preisgrenze. Leute mit
Vermögen bezahlen in der Regel für gleiche Lei-
stungen entsprechend mehr. Selbstverständlich
werden in erster Linie die AHV-Rente, eventuel-
le Pensionen, Ergänzungsleistungen und Hilflo-
senentschädigung zur Deckung der Heimkosten
herangezogen. Reichen zusätzlich die Zinsen aus
Vermögen nicht aus, wird auf die Substanz zu-
rückgegriffen, denn man kann nicht erwarten,
dass das Vermögen eines Heim-Pensionärs für
die Erben intaktgehalten wird. Ist auch das Ver-
mögen aufgebraucht, wird das Sozialamt nach
Verwandten Ausschau halten, welche unter be-
stimmten Umständen (bei guten finanziellen
Verhältnissen) Beiträge leisten. Andernfalls be-
zahlt die Gemeinde. Ein Dach über dem Kopf,
genug zu essen, Kleidung und sogar ein Ta-
schengeld (etwa Fr. 100.- im Monat zur freien
Verfügung) ist jedem, auch dem «armen»

Schweizer im Alter sicher. Ich bin deshalb immer
etwas betrübt über die «Raggeri», welche mit
100 000 Franken und mehr Vermögen knauserig
und freudlos leben, aus Angst, «es» reiche nicht.

Endloses Thema: Kostgeld

Frau L. B. in O. hat Probleme mit den lieben
Verwandten. Sie berichtet:
«Die Schwestern meiner Mutter mric/zen sich z'n

die Rostge/dfrage ein. Vo/ange mein Großvater bei
meiner Mutter /ebte, bekam rie Fr. 7000.- im Mo-
not. Mir, der Fnke/in, so/iten Fr. 500.- genügen.
Mein Growvoter zog zu un»', nachdem er im Maus-
ha/t meiner Mutter die zwei Treppen nicht mehr
hochsteigen konnte. Fr bezieht eine 77ï//?osenent-

Schädigung von monat/ich Fr. 550.—, die rückwir-
kend/ür ein Jahr ausbezah/t wird. Seine ZMFhe-
trägt Fr. 757.—, dazu kommen etwa Fr. 720.- von
einer privaten Rente. TJie yähr/icken Vermögens-
zinsen betragen rund <7000 Franken. Fas monat/i-
c/ze Finkommen meines Grossvaters be/äu/t sz'c/z

a/so auf unge/ahr 7 700 Franken. 7st das von mir
ver/angte Kost- und 7/7egege/d von Fr. 7000.- zu
hoch?/ch würde den Grossvater auc/z/ür Fr. 500.-
nehmen, und zwar in rinbeiracht der k/einen Ren-
te, da aber die Mz7/7osenenischädigung ausbezah/t
wird, wünsche ich eine Besprechung mit dem
Grossvater und meinen Tanten. Dazu so//te ich
wissen, ob der oben erwähnte Retrag in Ordnzzng
oder zu hoch ist.»

Die Hilflosenentschädigung gehört demjenigen,
welcher die Pflege und Arbeit erbringt
Das ist meine Meinung. Im Heim würde die
Hilflosenentschädigung in Rechnung gestellt,
das Heim erhebt Anspruch darauf. Wieso also
nicht auch ein Privathaushalt? Schliesslich muss
doch die Betreuerin sehr viel mehr Arbeit und
Pflege leisten, sie hat auch (meist ohne Ablö-
sung, ohne Frei- und Ferientage) eine weitaus
höhere Belastung zu ertragen. Wie schrieb mir
doch Frau D. in R.:
«Fr war cm /ieber Grossvater, doch dz'e Rzzzder-

erzz'ehung wurde durch ihn/ür mich nicht /eichter.
zl z/ch ass er nichts, was er nicht kannte/ /ch konnte
desha/b nach zehn Jahren Zusammen/eben mit
ihm nicht «/ä» sagen, a/s mein eigener Fater einen
R/atz suchte.»
Liebe Frau L. B. in O., im Grunde genommen
geht es die lieben Verwandten gar nichts an, wie-
viel Kost- und Pflegegeld Sie mit dem Grossvater
abmachen. In jedem Fall sind die Fr. 1000 - an
der untersten Grenze. Ihr Grossvater hat keine

Wer bezahlt die
Heimkosten?

Unser Abonnent, Herr F. B. in U., hat ein beson-
deres Anliegen. Er schreibt:
«Früher oder später kommt an manche von uns die
Frage, wie ein riz/entha/t in einem Z/ters- oder
Tf/egeheim finanziert wird. Fs ist anzunehmen,
dass bei den hohen Freisen in diesen TTeimen die
/177 F-Rezträge kaum ausreichen zur Deckung der
rizfentha/iskosten. IFerden dann die Frsparnz'sse,
so/èrn vorhanden, mit einbezogen oder wer be-
zah/t?»
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Die Therapie nach Mass
auf re/n pf/anz//'cher Bas/s

PROSTA-CAPS Chassot®
vereint die blasenkräftigende
Kürbiskern-Wirkung mit den
krampflösenden und entzündungs-
hemmenden Eigenschaften
ausgewählter Pflanzenextrakte
zur Behandlung von

Prostatavergrösserung
mit anfangs 3 mal, später 2 mal
täglich 1 Kapsel

CYSTO-CAPS Chassot®
wirkt auf die Blasenfunktion
krampflösend, beruhigend und
regulierend, mit nervenkräftigen-
dem und tonisierendem Effekt
auf die Blasenmuskulatur zur
Stärkung des Austreibungs-
mechanismus der Blase bei

R e blase
mit anfangs 2-4 mal 2 Kapseln,
später 3 mal täglich 1 Kapsel

IV/'r informieren Sie gerne.'

Chassot & Cie AG
Köniz Bern

0 031/53 3911

hohen Auslagen, deshalb wird sich das zukünfti-
ge Erbe der Töchter um so rascher erhöhen, je
niedriger das Kost- und Pflegegeld angesetzt
wird. Sie allein sind letztlich die Geprellte, die
Leidtragende, diejenige, welche so oder so Un-
dank ernten wird. Der Grossvater hat bei Ihnen
eine schöne, ebenerdige 1-Zimmer-Wohnung.
Rechne ich nur Fr. 300 - dafür (Nebenkosten in-
begriffen), Fr. 100 — für die viele Wäsche und pro
Tag Fr. 15 - für alle Mahlzeiten - wahrlich ein
sehr bescheidener Preis -, ergibt sich ein Kost-
geld von Fr. 850.—. Und eben dazu kämen nun
noch die Fr. 550- Hilflosenentschädigung für
Ihre grosse, mühevolle Arbeit, die Sie jedoch
gerne leisten, wenn man dies schätzt und Ihnen
nicht dreinredet. Ist der Grossvater mit dem Be-

trag einverstanden - er wird es sein, denn in
einem Pflegeheim müsste er mit den dreifachen
Kosten rechnen - haben die andern Verwandten
nichts mitzureden. Für Ihre Arbeit ist ein Tag-
lohn von rund Fr. 18 - doch sehr bescheiden be-

rechnet, oder? Ihren Verwandten ins Stamm-
buch:
& ist Zeickter zu erben, a/s se/bst zu arbeiten/

Erben bringt Scherben

<? Unsere /lebe Mutter starb im Zetzten Frük/ing und
kinter/iess uns vier Kindern Fr. i<57 000.- ink/.
Hausrat. For dakren katte .sie mir gesagt, sie ma-
eke kein Testament, sondern vertraue darauf dass

wir in Frieden tei/en würden. An/ang JTerkst nak-
men wir die Frbtei/ung vor. Fei den F/Zegekosten
gingen unsere Meinungen auseinander. Nack der

Operation, einer Fckenke/ka/s/raktur, benötigte
die Mutter F/Zege, we/cke von mir und der Gemein-
desckwester geleistet wurde, ick war dama/s nock
vo/Z beru/stdtig. ick p/Zegte die Mutter wäkrend
ydst zwei Jakren und verlangte a/s Gegenleistung
den iiausrat. .Die Fckwester Zeknte ab mit der Fe-
gründung, ick kätte ya vo/Z verdient/ ick woZZte

nickt streiten und gab nack. Leider gab sick die
Fckwester damit nickt zt^rieden. Fie woZZte einen

Ausg/eick der ekema/igen Ausbi/dungskosten
(kein Ftudium) und mackte ge/tend, wir drei kätten
drei dakre Zang gratis zu Mause gewoknt, wäkrend
sie nickts gekabt kätte. ZuZetzt kieZt uns die
Fckwester nock die eo/t sckönen Gesckenke» vor,
we/cke sie y'ewei/en au/" die Festtage kin gemackt
kabe. Fitte, antworten Fie mir, ob unsere Fckwe-
ster mit ikrer Forderung im Feckt ist? IFir gaben
um des Friedens wiZ/en nack, mein Fruder gab aus
seinem Frbe die verZangten Z6 000 und ick die
4000 Franken.



Der Volksmund sagt:

«So geit's wenn wäg de gringschte Sache,
Zwe Teile Strit und Händel hei.
E dritte chunnt und packt die Sache,
Wo die enand nid gönne weil» (Anwalt)
Hoffentlich hat Ihre Schwester jetzt ein gutes
Gewissen ihren Geschwistern gegenüber. Sie ha-
ben gut daran getan, diese Erbsache untereinan-
der zu regeln, denn Anwälte kosten meistens viel
Geld. Kost und Logis werden in der Regel bis
zum zwanzigsten Altersjahr (Matur) der Kinder
nicht ausgeglichen, wohl aber spätere hohe Aus-
bildungskosten (Studium). Das allerdings müss-
te in einem Testament fixiert werden, es sei denn,
der Erblasser erledige diesen Ausgleich schon zu
Lebzeiten, was sich sehr bewährt! So gibt es spä-
ter beim Teilen keine Differenzen. Ich rate auch
immer wieder, Kost- und Pflegegeld zu Lebzei-
ten der Verwandten zufriedenstellend zu regeln,
dies aus demselben Grund. Kommt man erst
nachträglich mit Forderungen, wird es proble-
matisch. Die Auffassung Ihrer Schwester, Sie
hätten wegen Ihrer Berufstätigkeit kein Kost-
und Pflegegeld zugut, erscheint sehr merkwür-
dig. Ich frage mich, wo wohl die Gründe hegen,
dass stets diejenigen, welche keine Leistungen
erbringen, reklamieren und Verwandten weder
Kost- noch Pflegegeld gönnen. Dass Ihre Schwe-
ster seit der Zusammenkunft nichts mehr von
sich hören lässt, ist ebenfalls bezeichnend. Es ist
schade, dass ich aus Raumgründen Ihren Brief
nicht ganz veröffentlichen konnte. Machen Sie
einen Strich unter das Ganze!

Lebenslängliches Wohnrecht

«/« unserem Kau/vertrag ste/ü wo'rf/zctz: D/'e £7-
fern tzahea /ehens/äng/ic/: Jas ILoAnrec/zt in Jer
ohern fLoÄnung mit TVaiura/ien». Jetzt, Ja unser
Götz« tzefratet, /zähen wir Jie inzwischen verwitwete
Muffer ge/ragt, oh sie nic/zf mif einem Zimmer
vor/ieh nähme unJ mit uns Jie »Stühe fei/en würJe.
Mutfer ist 57 Jahre a/f. Wz'r hahen schon o/t Z ngsfe
gehabt, sie zunJe uns Jas //aus an. C^f vergissf sie,
Jas Licht, Jie //err/p/atte« auszuscha/fen. Bisher
hahen wir a//e SchäJen hezah/f. Die Geschwister
meinen, Mutter hahe Jas Recht au/' Jie ganze
Wohnung (2 Zimmer mit Küche). Ahm Stetten Jie
Geschwister Jie Trage, wieviel wir hezah/en wür-
Jen, wenn Jie Mutter von ihrem Recht ahsähe unJ
ms Attens/zezm ginge. Was sotten wir tun?» Go he-

richtet Trau //. Z. in //.
Liebe Frau Z., lassen Sie die Mutter vorläufig in
ihrer Wohnung. Können Sie nicht näher zusam-

menrücken, soll sich der Sohn eine eigene Woh-
nung mieten (was oft gar nicht schlecht ist!). Ihre
Mutter hat nun einmal das Wohnrecht und eine
Abgeltung kommt meines Erachtens gar nicht in
Frage. Verschlimmert sich der Zustand der Mut-
ter, wird sie wohl oder übel in ein (geschlossenes)
Heim gehen müssen, denn Pflege und Betreuung
wären Ihnen nicht mehr zumutbar. Mit dem
Auszug erlischt das Wohnrecht. Ohne jede Ab-
geltung!
Bis zum nächsten Mal Ihre

TVuJp Rro'sc/z-Gater,

BaJgetheraterm

Wenn es an der Türe
klingelt...

und es Ihnen grosse Mühe macht,
sich zu erheben, weil Sie an Cox-Ar-
throse, einem sonstigen Schaden des
Bewegungsapparates oder Schwäche
leiden, dann hilft Ihnen der bequeme
Aufricht-Sessel DECOS1T®

Einzelheiten erfahren Sie, wenn Sie
uns den nachstehenden Talon sen-
den:

Dr. Conrad R. Deucher
med.-technische Geräte
und Hilfsmittel

Postfach 7466,8023 Zürich, Tel. 01 /241 5314

Senden Sie mir Unterlagen zum
Decosit® Aufricht-Sessel

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Tel. z/1

59


	Rund ums Geld : wer bezahlt die Heimkosten?

